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Laut dem Sozialbericht 2001 der 
Bundesregierung stiegen die 

Sozialleistungen von 1995 bis 2000 
jahresdurchschnittlich um 2,8% und 
damit stärker als das Bruttoinlands-
produkt (BIP) mit 2,4%. Auch für 
2001 ist absehbar, dass der Anstieg 
der Sozialausgaben in der gleichen 
Größenordnung und somit über der 
Zunahme des nominalen BIP (2,2%) 
liegen dürfte. Das Sozialbudget hat 
dann einen Umfang von 664 Mrd. 
€ erreicht. Damit wird die So-
zialleistungsquote (der Anteil der 
Sozialausgaben am BIP) im Jahr 
2001 auf 32,1% steigen, nachdem 
sie 1998 nach vorangegangenen 
Leistungskürzungen auf 31,5% 
zurückgegangen war. Zu diesem 
Anstieg haben neben der schwa-
chen wirtschaftlichen Entwicklung 
insbesondere die Erhöhung des 
Kindergeldes und der Ausbau der 
Kinderfreibeträge durch die rot-grü-
ne Bundesregierung beigetragen.

Auch mittelfristig bis zum Jahr 
2005 erwartet die Bundes regierung, 
dass die Sozialleistungen insge-
samt um rund 732 Mrd. € zu   nehmen 
werden. Dieser jahresdurchschnitt-
liche Anstieg von 2,5% liegt deutlich 
unter der angenomme nen Zunah-
me des nominalen BIP von knapp 
4%. Treffen die Annah men der Bun-
desregierung zu, fällt die Sozialleis-
tungsquote bis zum Jahre 2005 auf 
30,4%. Die Quote gibt die Belas-
tung der Fak  tor   ein kom men mit So-
zialabgaben und direkten Steuern 
und der Güter ver wendung mit indi-
rekten Steuern wieder. Je höher die 
Quote, je stär ker dürften die alloka-
tiven Verzerrungen mit den entspre-
chenden Beeinträchtigungen von 
Wachstum und Beschäftigung sein. 
Insofern ist es schon von Bedeu-
tung, ob die Annahmen der Bun-
desregierung über die weitere Ent-
wicklung plausibel sind.

Die Bundesregierung erwartet 
ein reales Wachstum des BIP von 
jährlich 2%, eine Zunahme der 

Zahl der abhängig Beschäftigten 
um rund 0,5% pro Jahr sowie ei-
nen Anstieg der Bruttolöhne und 
–gehälter von 2½%. Dass diese 
Werte erreicht werden können, ist 
so unwahrscheinlich nicht. Umso 
wichtiger wäre dann allerdings, dass 
die Ausgaben der einzelnen Berei-
che des Sozialsicherungs systems 
sich im Einklang mit der Einkom-
mensentwicklung befi nden oder 
hinter ihr zurückbleiben. Dies gilt 
insbesondere für die Bereiche Ge-
sundheit, Alter und Beschäf tigung, 
da diese allein über 80% des Sozi-
albudgets auf sich vereinigen. Auf 
längere Sicht, d.h. in den nächsten 
20 bis 25 Jahren, muss – abgesehen 
vom Be schäf tigungsbereich � al-
lein aus demographischen Gründen 
mit steigenden Beiträgen gerechnet 
werden: Spätestens im Jahr 2020 
ist das angestrebte Rentenniveau 
von 67% nicht mehr mit dem maxi-
mal vorgesehenen Beitragssatz von 
22% zu fi nanzieren; für die Pfl ege-
versicherung wird mit einem Satz   
von rund 5% statt 1,7% und für 
die Krankenversicherung mit einem 
von über 20% gerechnet. Nicht 
auszuschließen ist allerdings, dass 
die Beiträge der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) auch schon 
in den direkt vor uns liegenden Jah-
ren weiter steigen, wenn nicht ge-
gengesteuert wird. 

Kein Wunder, dass der Re-
formdruck im Gesundheitswesen 
steigt. Hierzu tragen eine chronische 
Mittelknappheit der GKV, Ineffi zien-
zen und mangelnder Wettbewerb
im Ge sund heitssystem, der medi-
zinisch-technische Fortschritt, die 
demographische Entwicklung und 
anderes mehr bei. Die zahlreichen 
gescheiterten Kosten dämpf  ung s� 
 versuche in der Vergangenheit stim-
men nicht gerade hoffnungsfroh. 
Deshalb mussten die Beitragssätze 
auch immer wieder angehoben wer-
den - von 8,2% im Jahr 1970 auf 
gegenwärtig 14%. 

Nun ist nichts dagegen einzu-
wenden, wenn die Ausgaben für 
das Gesundheitssystem aufgrund 
des gestiegenen Gesundheitsbe-
wusstseins der Bevölkerung zuneh-
men und diese bereit ist, hierfür 
auch aufzukommen. Dass dieses 
der Fall sein könnte, zeigen die dy-
namisch wachsenden Ausgaben im 
nicht regulierten Gesundheitssek-
tor. Die Erwartung geht sogar dahin, 
dass sich der Gesundheitssektor zu 
einem der am stärksten wachsen-
den Wirt schafts bereiche entwickeln 
könnte. Dies würde freilich auf De-
regulierung und Effi zienzsteigerung 
abzielende tiefgreifende Strukturre-
formen voraussetzen. 

Steigende Beiträge können durch 
mehr Wettbewerb im Gesundheits-
wesen und durch eine Abschmel-
zung des Leistungskataloges, die 
mit einer ergänzenden privaten Vor-
sorge verbunden ist, vermieden 
werden. Hier könnte man das 
Schweizer System zum Vorbild neh-
men, statt das Entstehen einer 
Zwei-Klassen-Medizin zu beklagen 
und auf eine „Weiterentwicklung“ 
der Finanzierung des Systems 
durch Einbeziehung anderer Ein-
kommensarten als Löhne und 
Gehälter und durch die Neurege-
lung der Versicherungspfl icht- und 
Beitragsbemessungsgrenze zu set-
zen.

Otto G. Mayer 

Sozialausgaben - Wo-
hin geht die Reise? 


